
  

Anzug betreffend Wohnen im Hafen am Klybeckquai rasch ermöglichen 12.5256.01 
 

Für den Klybeckquai wurden Projekte für die Zwischennutzung ausgewählt, es zeichnet sich eine gute und 
lebendige Bespielung während der wärmeren Phasen des Jahres ab. Die Baurechtsverträge im Hafen laufen 
hauptsächlich im Jahre 2029 aus. Danach sind interessante und für die Stadtentwicklung wichtige Ideen und 
Konzepte mit Visualisierungen für einen trinationalen und attraktiven neuen Stadtteil publiziert worden. 

Die entscheidende Frage für die Bebauung und Nutzung des Hafens ab 2029 ist, was nun in der Phase 2013 bis 
2029 passiert? Die aktuelle Zwischennutzung Klybeckquai sieht das sozio-kulturelle Bespielen von Brachen vor. 
Nicht vorgesehen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist in der Zwischennutzungsphase das Wohnen im 
Hafengebiet. Im Hafen wohnen dürfen derzeit ausschliesslich Abwarte und Betriebsinhaber der Liegenschaften. 
Festgehalten ist diese Bestimmung im Staatsvertrag "Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und 
der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft (Rheinhafen-Vertrag)" vom 17. Januar 2007. 

Es ist davon auszugehen, dass die sozio-kulturell ausgerichteten Zwischennutzungs-Projekte im Hafen zwar ein 
Industriequartier temporär und punktuell zu beleben vermögen, aber für das künftige Wohnquartier wenig 
nachhaltige Impulse bewirken können. Die Erfahrungen beim Entwickeln von neuen Wohnquartieren (zum 
Beispiel Erlenmatt) zeigen aber auf, dass es essentiell ist, frühzeitig zu definieren, welche Zielgruppen bzw. 
Bevölkerungsschichten dereinst als Hauptnutzer bzw. Bewohner vorgesehen sind und sodann die neuen 
Stadtteile für das Wohnen frühzeitig schrittweise und organisch zu entwickeln sowie mit flankierenden 
Massnahmen die Attraktivität des neuen Stadtteils ideal im Sinne der Zielgruppe aufzubauen. 

Das Hafengebiet insgesamt wird zwar derzeit benötigt für Umschlag / Logistik, für das Klybeckquai wäre aber 
denkbar, die Zeichen neben den sozio-kulturellen Projekten auch bereits jetzt auf "Wohnen" zu stellen, und nicht 
bis ins Jahr 2029 am Ende der Baurechtsverträge zu warten, zum Beispiel könnten nah am Wasser attraktive 
Wohnungen gebaut werden. Dies würde eine schrittweise organische Entwicklung des Quartiers ermöglichen und 
würde im Übrigen auch die Zwischennutzung beflügeln ohne diese zu beeinträchtigen. Möglich wäre auch, dabei 
studentisches Wohnen zu berücksichtigen. Die Unterzeichneten bitten daher den Regierungsrat, zu prüfen und zu 
berichten,  

- wie er es ermöglichen kann, dass möglichst rasch in den Brachen des Klybeckquais neben den 
Zwischennutzungen Wohngebäude errichtet und bewohnt werden können, ohne die Zwischennutzungen 
zu verdrängen,  

- wie Anreize gesetzt werden können, dass potentielle Investoren in solche Wohngebäude investieren, z.B. 
mit einem gestaffeltem Baurechtszinsmodell,  

- in wie weit gemeinnützige Wohnbaugesellschaften bei der Bebauung berücksichtigt werden können und 
ob ggf. studentisches Wohnen integriert werden kann, 

- welche soziale und sozioökonomische Zusammensetzung der Bevölkerung ab 2029 im neuen Quartier 
angestrebt wird und ob es nicht ein Ziel sein sollte, zum wesentlichen Teil Steuern zahlende 
mittelständische Haushalte mit Kindern in das neue Quartier zu bringen, 

- welche flankierenden Massnahmen in den Quartieren Kleinhüningen und Klybeck notwendig sind, um die 
Zielsetzung der Bewohnung auf der Klybeckinsel und eine spätere Durchmischung zwischen den 
Quartieren zu erreichen, zum Beispiel S-Bahn Anschluss oder Entwicklung eines attraktiven 
Primarschulangebotes. 
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